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P R O T O K O L L –  zum 32. Ordentlichen Verbandshandballtag 

des Hessischen Handball-Verbandes e.V.  
am 29. Mai 2010 in KÜnzell 

     Gemeindezentrum       
 

 
Teilnehmer und GÄste:  s. Anwesenheitsliste 
 

Beginn:    10.00 Uhr   Ende: 14.20 Uhr 
 
 
TOP 1 – ErÖffnung und BegrÜ¿ung 

PrÄsident R. Mai erÖffnet den Verbandshandballtag und hei¿t alle Teilnehmer 
herzlich willkommen. Ein besonderer Gru¿ geht an die anwesenden EhrengÄste, 
den BÜrgermeister der Gemeinde KÜnzell – Herrn Meinecke, den PrÄsidenten 
des lsbh – Herrn Dr. MÜller, den Vorsitzenden des Sportkreises Fulda – Herrn 
SchÄfer, den Vertreter des DHB – Herrn Schwark sowie den Vertreter des 
SWHV – VizeprÄsident Herrn Blaschke. Als GÄste benachbarter LandesverbÄnde 
sind der VizeprÄsident Finanzen des Bayerischen HV – Herr Gei¿ und der PrÄsi-
dent des HV Rheinhessen – Herr Kuhn anwesend.  
 
R. Mai stellt fest, dass durch Interneteinstellung auf der HHV Webseite am 
18.02.2010 und durch Versand der Berichte und AntrÄge am 10.05.2010 die 
Vorschriften der �� 65 und 66 der Satzung erfÜllt sind. Der Verbandshandball-
tag ist somit frist- und formgerecht einberufen worden und ohne RÜcksicht auf 
die Zahl der erschienen Delegierten beschlussfÄhig.  
 
Die Versammlung gedenkt der in der letzten Legislaturperiode verstorbenen 
Sportkameraden.  
 

TOP 2 – Gru¿worte 

Gru¿worte an die Versammlung richten der BÜrgermeister der Gemeinde KÜn-
zell – Herr Meinecke, der PrÄsident des lsbh – Herr Dr. MÜller sowie der  
Sportkreisvorsitzende Fulda – Herr SchÄfer.  
Herr Schwark, nennt in seinen AusfÜhrungen z.T. auch aktuelle Situationen um 
die 3. Liga sowie die Neuorientierung im Jugendspielbetrieb des DHB. Die von 
Ihm vorgesehene Ehrung des langjÄhrigen Mitarbeiters Hans Hock (Bezirk Of-
fenbach/Hanau) kann leider nicht vorgenommen werden, da dieser krankheits-
bedingt nicht anwesend ist. K.-F. Schwark verliest die Vita des zu Ehrenden, die 
mit der Silbernen Ehrennadel des DHB gewÜrdigt wird. R. Mai wird die Ehrung 
zu gegebenem Anlass vornehmen.  
 



Weitere Gru¿worte richtet Herr Blaschke – als Vertreter des SWHV – und Herr 
Albert fÜr den gastgebenden Bezirk an die Versammlung.  
 
TOP 3 – Wahl des ProtokollfÜhrers 

Der PrÄsident schlÄgt den GeschÄftsfÜhrer GÜnter DÖrr als ProtokollfÜhrer vor. 
Die Wahl erfolgt einstimmig.  
  
TOP 4 – Ehrungen 

Mit der HHV Ehrennadel in Silber werden ausgezeichnet:  
Peter Striebl    Verbandsschiedsrichterwart 
Tobias Weyrauch  Bezirksvorsitzender Gie¿en 

derzeit Beisitzer im PrÄsidium 
 
Die HHV Ehrennadel in Gold wird verliehen an:  
Klaus-Dieter Albert  Bezirksvorsitzender Fulda 
Gunter Eckart  VizeprÄsident Spieltechnik HHV 
    Schiedsrichterwart SWHV 
Lothar Winkler  Bezirksvorsitzender Offenbach/Hanau 
 
 
TOP 5 – Feststellung der Anwesenheit und der Stimmenzahl 

Es wird festgestellt, dass alle 82 Stimmberechtigten anwesend sind. FÜr spÄtere 
Abstimmungen liegt daher die einfache Stimmenmehrheit bei 42 Stimmen, fÜr 
einen qualifizierte 2/3 Mehrheit sind 55 Stimmen erforderlich.  
 
 
TOP 6 – Wahl der sechs Mitglieder des Wahlausschusses 

Die Satzung sieht vor, dass fÜr die DurchfÜhrung von WahlgÄngen sechs Mit-
glieder zu wÄhlen sind. Es bestehen jedoch keine rechtlichen Bedenken, wenn 
jeder Bezirk ein Mitglied fÜr den Wahlausschuss benennt.  
 
FÜr den Wahlausschluss werden vorgeschlagen:  
Bezirk Kassel/Waldeck    J. Schachtschneider 
Bezirk Melsungen/Hersfeld   O. Volk 
Bezirk Fulda     S. Hahner 
Bezirk Gie¿en    V. Tinz 
Bezirk Frankfurt    T. Rudolf 
Bezirk Wiesbaden    V. Fuchs 
Bezirk Offenbach/Hanau   K. Baumann 
Bezirk Darmstadt    D. StÄndner 
Bezirk Odenwald/Spessart   G. Born 
 
Die Wahl der neun vorgeschlagenen Wahlausschussmitglieder erfolgt en bloc 
und einstimmig.  



 
TOP 7 – Berichte und Aussprache 

PrÄsident R. Mai verweist hier zunÄchst auf die schriftlich vorliegenden Berichte 
der PrÄsidiumsmitglieder und des Verbandsschiedsrichterwartes.  
In ErgÄnzung dazu legt er die Aufmerksamkeit auf die gestellten AntrÄge zur 
Satzung und bittet hier um UnterstÜtzung.  
ZusÄtzlich erwÄhnt er die aktuell erhobenen Zugriffszahlen zum HR Videotext, 
die eindrucksvoll dokumentieren, dass dieses Medium umfassend genutzt wird.  
Er erwÄhnt auch die mit den Tagungsunterlagen verteilten Positionspapiere des 
lsbh zu „Schule und Verein“ sowie die lsbh Kooperation mit dem Wei¿en Ring.  
 
Aussprache zu den Berichten 

K. Amend (Bezirk Darmstadt) nimmt Stellung zum Bericht des VizeprÄsidenten 
Recht. Er kritisiert die Laufzeiten bei Rechtsverfahren des Verbandsgerichtes 
und nennt als Beispiel den aktuellen Fall der Spielwiederholung 
FÜrth/BruchkÖbel. Hier wÄre dringend eine zeitnahe Abwicklung in einem an-
gemessenen Zeitraum erforderlich gewesen. J. Semmelroth begrÜndet die Um-
stÄnde in diesem konkreten Vorgang und betont, dass in der zurÜckliegenden 
Legislaturperiode der vertretbare Zeitraum von 6-8 Wochen zur Abwicklung 
eines Verfahrens nicht Überschritten wurde. Diese Aussage wird von K. Amend 
bestritten.  
 
Der VG Vorsitzende H. Aschoff bestÄtigt die sehr lange Verfahrensdauer und 
erklÄrt, dass in diesem konkreten Vorgang keine EilbedÜrftigkeit gegeben war, 
da ein Wiederholungsspiel bereits vorsorglich ausgetragen wurde.  
 
TOP 8 – BestÄtigung bzw. Ablehnung zwischenzeitlicher ¤nderungen 

    der Satzung und der Ordnungen 

Bei den Sitzungen des Erweiterten PrÄsidiums HHV am 15.09.2007, 14.03.2009 
und 31.10.2009 wurden nachstehende ¤nderungen der Satzung, Jugendord-
nung und Schiedsrichterordnung mit qualifizierter Mehrheit beschlossen. 
Diese BeschlÜsse sind gemÄ¿ � 76 der Satzung vom Verbandshandballtag zu 
genehmigen. 
 
Sitzung Erweitertes PrÄsidium am 15.09.2007: 

Die in der Schiedsrichterordnung in den �� 1 und 19 vorgenommenen ¤nde-
rungen werden einstimmig bestÄtigt.  
 
Sitzung Erweitertes PrÄsidium am 14.03.2009:  
Die in der Jugendordnung vorgenommen ¤nderungen werden einstimmig bes-
tÄtigt.  



Sitzung Erweitertes PrÄsidium am 31.10.2009:  

Satzung – Neufassung � 2 

Der Hessische Handball-Verband e.V., mit Sitz in Frankfurt am Main, ist ein ein-
getragener Verein. Er verfolgt ausschlie¿lich und unmittelbar gemeinnÜtzige 
Zwecke im Sinne des Abschnittes "SteuerbegÜnstigte Zwecke" der Abgaben-
ordnung. Der Hessische Handball-Verband e.V. ist selbstlos tÄtig; er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Die Mittel des Hessischen Handball-Verbandes dÜrfen nur fÜr satzungsmÄ¿ige 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder von Organen oder von Organen ein-
gesetzte Personen erhalten, mit Ausnahme des Aufwendungsersatzes, in ihrer 
Eigenschaft als Mitglieder oder Organmitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Hessischen Handball-Verbandes e.V.. 
Der Aufwendungsersatz kann in Form des Auslagenersatzes (Erstattung tat-
sÄchlicher Aufwendungen) oder in Form des pauschalen Aufwendungsersatzes 
(z.B. Ehrensamtspauschale) geleistet werden. Ma¿geblich sind die BeschlÜsse 
des zustÄndigen Organs, die steuerlichen Vorschriften und die HÖchstgrenzen 
sowie die finanzielle LeistungsfÄhigkeit des Hessischen Handball-Verbandes 
e.V.. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Verbandes fremd 
sind oder durch unverhÄltnismÄ¿ig hohe VergÜtungen begÜnstigt werden. 
 
Satzung – neu –  � 7 a Datenschutz 
1. Der Hessische Handballverband erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezo-

gene Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur ErfÜl-
lung der gemÄ¿ dieser Satzung zulÄssigen Zwecke und Aufgaben, insbeson-
dere fÜr folgende Zwecke 

• Buchhaltung der Vereinskonten 
• Anschriften der Verantwortlichen der Vereine 
• Ausstellung von Spielberechtigungen 
• Ausstellung von Ausweisen fÜr Schiedsrichter, SekretÄre, Zeitnehmer, 

Schiedsrichterbeobachter, ¼bungsleiter, Mitarbeiter, einschlie¿lich der Reak-
tivierung im Rahmen der Ordnungen 

• Ehrung von Mitgliedern des Verbandes 
• Spielplanerstellung, einschlie¿lich der Anschriften der Verantwortlichen fÜr 

die Mannschaften, der Daten fÜr den Kostenausgleich nach Abschluss der 
Spielrunde 

• Ansetzung von Schiedsrichtern 
 
2. Im Rahmen der Erforderlichkeit werden folgende Einzelangaben Über 

persÖnliche und sachliche VerhÄltnisse benÖtigt 
• Name, Vorname 
• Geburtsdatum (nur Spieler, Schiedsrichter, SekretÄre, Zeitnehmer, Schieds-

richterbeobachter, ¼bungsleiter, Mitarbeiter) 
• VereinszugehÖrigkeiten 
• Anschrift (nicht Spieler) 
• Angabe einer Erreichbarkeit per Telefon (stationÄr oder mobil) 
• Angabe einer Erreichbarkeit per Telefax oder E-Mail 
 



3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser 
Satzung stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, 
VerÄnderung und ¼bermittlung) und Nutzung von personenbezogenen Da-
ten im Rahmen der ErfÜllung der satzungsgemÄ¿en Aufgaben und Zwecke 
des Verbandes zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z. B. Datenver-
kauf) ist nicht statthaft.  

 
4. Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 

besteht das Recht auf Auskunft Über gespeicherte personenbezogene Da-
ten, deren EmpfÄnger sowie Zweck der Speicherung und auf Berichtigung, 
LÖschung oder Sperrung von Daten.  

 
5. Die Aufgaben des Beauftragten fÜr den Datenschutz des Hessischen Hand-

ball-Verbandes werden vom Vorsitzenden des Verbandsgerichts wahrge-
nommen. 

 
Satzung – Neufassung � 38 Absatz 1: 
1. Der VizeprÄsident Recht hat auf die Einhaltung der Satzung und der 

Ordnungen zu achten. Er ist fÜr die den Hessischen Handball-Verband 
betreffenden Rechtsangelegenheiten zustÄndig, insbesondere fÜr FÄlle von 
Manipulation und Bestechung sowie deren PrÄvention. Er berÄt die Organe 
des Hessischen Handball-Verbandes bei gerichtlichen und au¿ergerichtlichen 
Verhandlungen und beim Abschluss von VertrÄgen aller Art. 

 
Satzung – neu - � 40 a: 
� 40 a Beauftragter fÜr den Datenschutz 
1. Der Vorsitzende des Verbandsgerichts ist zugleich Beauftragter fÜr den 

Datenschutz des Hessischen Handball-Verbandes. 
2. Der Beauftragte fÜr den Datenschutz wirkt auf die Einhaltung der Vorschrif-

ten des Bundesdatenschutzgesetzes und anderer Vorschriften Über den Da-
tenschutz hin. Zu diesem Zweck kann er sich in ZweifelsfÄllen an die fÜr die 
Datenschutzkontrolle zustÄndige BehÖrde wenden. Die Aufgaben des Be-
auftragten fÜr den Datenschutz ergeben sich unmittelbar aus dem Bundes-
datenschutzgesetz in der jeweils geltenden Fassung. 

3. Zum Beauftragten fÜr den Datenschutz darf nur bestellt werden, wer die zur 
ErfÜllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und ZuverlÄssigkeit be-
sitzt. Einzelheiten regelt das Bundesdatenschutzgesetz. 

4. Der Beauftragte fÜr den Datenschutz ist dem PrÄsidenten unmittelbar unter-
stellt. 

 
Die in der Sitzung am 31.10.2009 vorstehenden SatzungsÄnderung zu 
den �� 2, 7 a), 38 und 40 a) werden einstimmig bestÄtigt.  
 
Die in dieser Sitzung vorgenommenen ¤nderungen der Rechtsord-
nung (� 14 a) – neu und Anpassung � 30) werden ebenfalls einstim-
mig bestÄtigt.  
 
 



TOP 9 – AntrÄge zur Satzung 

Antrag Nr. 1 – Neufassung � 4 

1. Der Hessische Handball-Verband gliedert sich verwaltungsmÄ¿ig in Bezirke. 

2. Bezirke nehmen nur im Rahmen des Spielbetriebs Aufgaben nach 
au¿en 
   wahr, treten aber nicht im eigenen Namen auf. 
3. Sie haben keine eigene handlungsfÄhige Organisation und keine 
eigene  
   KassenfÜhrung. 
   Bezirke sind kein eigenstÄndiges Steuersubjekt. 
 

Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  

 

Antrag Nr. 2 – EinfÜgung/Neufassung � 7 a 

� 7 a) – Datenschutz  

1. Der Hessische Handballverband erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezo-
gene 

   Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur ErfÜllung der  
   gemÄ¿ dieser Satzung zulÄssigen Zwecke und Aufgaben, insbesondere fÜr 

folgende  
   Zwecke:  

• Buchhaltung der Vereinskonten  
• Anschriften der Verantwortlichen der Vereine  
• Ausstellung von Spielberechtigungen  
• Ausstellung von Ausweisen fÜr Schiedsrichter, SekretÄre, Zeitnehmer, 

Schiedsrichterbeobachter, ¼bungsleiter, Mitarbeiter, einschlie¿lich der Re-
aktivierung im Rahmen der Ordnungen  

• Ehrung von Mitgliedern des Verbandes  
• Spielplanerstellung, einschlie¿lich der Anschriften der Verantwortlichen fÜr 

die Mannschaften, der Daten fÜr den Kostenausgleich nach Abschluss der 
Spielrunde  

• Ansetzung von Schiedsrichtern  
• Ergebnisdienst 
• TorschÜtzenmeldung 
• Tabellenerstellung 
• Bildanfertigung / Bildberichte bei offiziellen 

Verbandsveranstaltungen 
2. Im Rahmen der Erforderlichkeit werden folgende Einzelangaben ¼ber per-

sÖnliche 
   und sachliche VerhÄltnisse benÖtigt  

• Name, Vorname  
• Geburtsdatum (nur Spieler, Schiedsrichter, SekretÄre, Zeitnehmer, Schieds-

richterbeobachter, ¼bungsleiter, Mitarbeiter)  
• VereinszugehÖrigkeiten  



• Anschrift (nicht Spieler)  
• Angabe einer Erreichbarkeit per Telefon (stationÄr oder mobil)  
• Angabe einer Erreichbarkeit per Telefax oder E-Mail  

3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser 
Satzung stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, 
VerÄnderung  und ¼bermittelung) und Nutzung von personenbezogenen 
Daten im Rahmen der ErfÜllung der satzungsgemÄ¿en Aufgaben und Zwecke 
des Verbandes. zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z. B. Datenverkauf) 
ist nicht statthaft.  

4. Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
besteht das Recht auf Auskunft Über gespeicherte personenbezogene Daten, 
deren EmpfÄnger sowie Zweck der Speicherung und auf Berichtigung, 
LÖschung oder Sperrung von Daten.  

5. Die Aufgaben des Beauftragten fÜr den Datenschutz des Hessischen  
   Handball-Verbandes werden vom Vorsitzenden des Verbandsgerichts  
   wahrgenommen.  
 
Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  

 
 
Antrag Nr. 3 – EinfÜgung / Neufassung � 40 a (ergibt sich auf Antrag Nr. 2) 

� 40 b) Beauftragter fÜr den Datenschutz  
1. Der Vorsitzende des Verbandsgerichts ist zugleich Beauftragter fÜr den 

Datenschutz des Hessischen Handball-Verbandes.  
2. Der Beauftragte fÜr den Datenschutz wirkt auf die Einhaltung der Vorschrif-

ten des Bundesdatenschutzgesetzes und anderer Vorschriften Über den Da-
tenschutz hin. Zu diesem Zweck kann er sich in ZweifelsfÄllen an die fÜr die 
Datenschutzkontrolle zu-stÄndige BehÖrde wenden. Die Aufgaben des 
Beauftragten fÜr den Datenschutz ergeben sich unmittelbar aus dem Bun-
desdatenschutzgesetz in der jeweils geltenden Fassung.  

3. Zum Beauftragten fÜr den Datenschutz darf nur bestellt werden, wer die zur 
ErfÜllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und ZuverlÄssigkeit be-
sitzt. Einzelheiten regelt das Bundesdatenschutzgesetz. 

4. Der Beauftragte fÜr den Datenschutz ist dem PrÄsidenten unmittelbar unter-
stellt. 

 
Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  

 
Antrag Nr. 4 – ErgÄnzung � 9 

 

� 9 Die Mitgliedschaft erlischt durch:  

• Austritt  

• AuflÖsung  

• Ausschluss  



Der Austritt wird drei Monate nach Zugang der AustrittserklÄrung bei dem Ver-

band wirksam. Die AustrittserklÄrung muss per Einschreiben gegenÜber der 

GeschÄftsstelle des Verbandes erfolgen. 

 

Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  

 

Antrag Nr. 5 –¤nderung � 17 

� 17 Zusammensetzung PrÄsidium:  

• PrÄsident  
• VizeprÄsident Spieltechnik  
• VizeprÄsident Finanzen 
• VizeprÄsident Jugend 
• VizeprÄsident Recht 
• VizeprÄsident Methodik und Entwicklung 
• Sprecher der Bezirke 
 

Hierzu wird der Antrag auf schriftliche Abstimmung gestellt.  
 
Das Abstimmungsergebnis ergibt:  
Stimmberechtigte 82, abgegebene Stimmen 82, gÜltige Stimmen 82. 
Mit JA haben 47 Delegierte gestimmt, mit NEIN 35 Delegierte.  
Damit hat der Antrag nicht die qualifizierte 2/3 Mehrheit erreicht und 
ist abgelehnt.  
 
Die AntrÄge Nr. 6 bis 14 werden daraufhin vom PrÄsidium zurÜckge-

zogen. 

 

Antrag Nr. 15 – ErgÄnzung � 31 

(1) Das PrÄsidium ist verantwortlich fÜr die ordnungsgemÄ¿e Ge-
schÄftsfÜhrung des Verbandes unter Beachtung der   rechtlichen 
und steuerrechtlichen Vorgaben. 

(2) Das PrÄsidium ist fÜr den ordnungsgemÄ¿en Vollzug des im Rah-
men des durch das Erweiterte PrÄsidium bewilligten Budgets ver-
antwortlich. 

(3) Die Rechnungslegung gegenÜber dem Erweiterten PrÄsidium er-
folgt durch das PrÄsidium. Teil des Jahresabschlusses ist die Mit-
telverwendungsrechnung des Verbandes, der TÄtigkeitsbericht 
des PrÄsidiums Über den Berichtszeitraum, die VermÖgensÜber-
sicht des Verbandes und der Ausweis der steuerrechtlich zulÄssi-
gen RÜcklagen. 



(4) Dem PrÄsidium obliegt die Leitung des Hessischen Handball-Verbandes. Es 
ist verantwortlich fÜr die DurchfÜhrung von BeschlÜssen des Verbands-
handballtages, des Erweiterten PrÄsidiums und fÜr alle sonstigen Belange 
des Verbandes.  

(5) Das PrÄsidium ist ermÄchtigt, Über das VermÖgen des Hessischen Hand-
ball-Verbandes im Rahmen des beschlossenen Etats rechtswirksam zu 
verfÜgen  

(6) Es hat ferner fÜr die DurchfÜhrung der BeschlÜsse und Vollstreckungen der 
Urteile des DHB bzw. SWHV in seinem Verbandsgebiet zu sorgen. Bei nicht 
rechtzeitiger ErfÜllung von Verpflichtungen muss das PrÄsidium nach er-
folgloser 3. Mahnung eine Abteilungs- bzw. Mannschaftssperre ausspre-
chen. Das PrÄsidium hat das Recht, Einsicht in die GeschÄftsfÜhrung sÄmt-
licher Verbandsorgane zu nehmen. Es ist berechtigt, seine Rechte und 
Pflichten von Fall zu Fall einem Mitglied des PrÄsidiums zu Übertragen.  

(7) Das PrÄsidium beaufsichtigt die TÄtigkeit aller Mitarbeiter.  

(8) Das PrÄsidium hat das Recht, Mitarbeiter des Verbandes - ausgenommen 
PrÄsidiumsmitglieder - bei grober Verletzung der Interessen des Hessischen 
Handball-Verbandes von ihrer TÄtigkeit zu entbinden. Bei Einspruch des 
Betroffenen hat das PrÄsidium Antrag auf DurchfÜhrung eines Rechtsver-
fahrens zu stellen.  

(9) Auf Antrag eines Vereins entscheidet das PrÄsidium nach AnhÖrung der 
beteiligten Bezirke Über die ¤nderung seiner BezirkszugehÖrigkeit. Der An-
trag muss bis zum 31. 3. gestellt werden, wenn er mit Beginn des folgen-
den Spieljahres gelten soll. Ein erneuter Antrag kann frÜhestens nach drei 
Jahren gestellt werden.  

(10) Das PrÄsidium entscheidet Über den Ausschluss eines Vereins.  

(11) Das PrÄsidium beruft auf Verbandsebene  
• den Verbandsschiedsrichterlehrwart  
• den Jugendsprecher  
• die Jugendsprecherin  
• Beauftragte des Arbeitskreises Schiedsrichter  
• Beauftragte des Arbeitskreises ¶ffentlichkeitsarbeit  
• den Beauftragten fÜr Kinderhandball/Schulsport  
• den Beauftragten fÜr Breiten- und Freizeitsport  
• die Klassenleiter  
• sonstige Beauftragte  

Ferner bestimmt das PrÄsidium die Delegierten, die den Verband im Rahmen 
seiner Mitgliedschaft vertreten. 
 
Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  



Antrag Nr. 16 – ErgÄnzung � 35 

Vertreter des Hessischen Handball-Verbandes im Sinne des � 26 BGB sind der 
PrÄsident oder jeweils zwei VizeprÄsidenten. Der PrÄsident allein oder jeweils 
zwei VizeprÄsidenten sind zur Vertretung des Hessischen Handballverbandes 
berechtigt. 

Die Haftung der Mitglieder des PrÄsidiums wird auf Vorsatz und grobe 
FahrlÄssigkeit beschrÄnkt. Werden Mitglieder des PrÄsidiums von 
Dritten im Au¿enverhÄltnis zur Haftung herangezogen, ohne dass Vor-
satz oder grobe FahrlÄssigkeit vorliegt, so haben diese gegenÜber dem 
Hessischen Handball-Verband einen Anspruch auf Ersatz ihrer Auf-
wendungen zur Abwehr der AnsprÜche sowie auf Freistellung von An-
sprÜchen Dritter. 
 

Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  

 

Antrag Nr. 17 – ErgÄnzung � 36 

Der PrÄsident vertritt den Verband nach au¿en. Er fÜhrt die BeschlÜsse des Ver-
bandshandballtages und Erweiterten PrÄsidiums durch. Er bestimmt Ort und 
Zeit der PrÄsidiumssitzungen und setzt die Tagesordnung fest. 
Das PrÄsidium wÄhlt einen VizeprÄsidenten als Abwesenheitsvertreter 
des PrÄsidenten. 
 
Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  

 

 

 

Antrag Nr. 18 – ErgÄnzung � 37 

Dem VizeprÄsident Finanzen obliegen die Kassen- und VermÖgensverwaltung 
und die Verwaltung der sonstigen BestÄnde, einschlie¿lich der ordnungs-
gemÄ¿en Ausweisung der steuerrechtlich zulÄssigen RÜcklagen 
 

Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  

 

Antrag Nr. 19 – ErgÄnzung � 38 

Der VizeprÄsident Recht hat auf die Einhaltung der Satzung und der Ordnungen 
zu achten. Er ist fÜr die den Hessischen Handball-Verband betreffenden 
Rechtsangelegenheiten zustÄndig, insbesondere fÜr FÄlle von Manipula-
tion und Bestechung sowie deren PrÄvention. Er berÄt die Organe des 
Hessischen Handball-Verbandes bei gerichtlichen und au¿ergerichtlichen Ver-
handlungen und beim Abschluss von VertrÄgen aller Art.  



Er kann an Verfahren der Sportgerichte teilnehmen, falls dies im Interesse des 
Hessischen Handball-Verbandes geboten ist. Dem VizeprÄsident Recht obliegt 
die stÄndige Information der Vorsitzenden der Rechtsinstanzen auf Verbands-
ebene und die Schulung und Fortbildung der Mitglieder der Sportgerichte. 
 

Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  

 

Antrag Nr. 20 – ¤nderung / ErgÄnzung der �� 65 und 67 

� 65 

Der Termin, der Tagungsort und die vorlÄufige Tagesordnung des Ver-
bandshandballtages sind spÄtestens drei Monate vorher durch das PrÄsidium 
in Anwendung von � 94 bekannt zu geben.  
Nach Ablauf der Antragsfrist gem. � 66 ist die endgÜltige Tagesord-
nung zusammen mit den AntrÄgen bekannt zu geben. 
 

� 67 

AntrÄge von Vereinen haben nur dann Anspruch auf BerÜcksichtigung in der 
Tagesordnung, wenn sie auf einem vor dem Verbandshandballtag stattgefun-
denen Bezirkshandballtag genehmigt worden sind. Den BezirksspielausschÜssen 
steht ein Antragsrecht zu.  
Die AntrÄge mÜssen zwei Monate vor dem Verbandshandballtag bei der Ge-
schÄftsstelle eingegangen sein. AntrÄge, die nicht auf diesem Wege eingebracht 
worden sind, kÖnnen nur als DringlichkeitsantrÄge berÜcksichtigt werden, 
wenn der Anlass des Antrags zum Zeitpunkt der Antragsfrist noch 
nicht bestanden hat. Die AntrÄge des PrÄsidiums sind davon ausgenommen. 
 
Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  

 

Antrag Nr. 21 – ErgÄnzung  � 73 

BeschlÜsse werden mit einfacher oder qualifizierter Mehrheit der abgegebe-
nen gÜltigen Stimmen gefasst; Stimmenthaltungen und ungÜltige 
Stimmen werden nicht berÜcksichtigt. Sie treten mit VerÖffentlichung in 
Kraft, sofern nicht ausdrÜcklich ein anderer Termin bestimmt wird. 
 

Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  



Antrag Nr. 22 – ErgÄnzung  � 76 

Ist aus rechtlichen Verpflichtungen eine ¤nderungen der Satzung 
zwischen den Verbandshandballtagen erforderlich, so kann sie, nach 
Beratung in dem Arbeitskreis Satzung und Ordnungen, durch eine 
Versammlung des Erweiterten PrÄsidiums mit einer Mehrheit von 2/3 
der abgegebenen gÜltigen Stimmen beschlossen werden; Stimment-
haltungen und ungÜltige Stimmen werden nicht berÜcksichtigt. 
Der SatzungsÄnderungsantrag muss mit der Einladung versandt wer-
den, DringlichkeitsantrÄge sind nicht zulÄssig. 
SatzungsÄnderungen durch das Erweiterte PrÄsidium unterliegen ei-
ner ¼berprÜfung durch den nÄchsten ordentlichen Verbandshandball-
tag. 
 

Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  

 

Antrag Nr. 23 – ErgÄnzung  � 79 

(1) BeschlÜsse des Verbandshandballtages, die eine ¤nderung der Satzung 
oder der Ordnungen zum Inhalt haben, kÖnnen bei den Rechtsinstanzen 
des HHV nicht angefochten werden.  

(2) Klagen auf Feststellung der Nichtigkeit oder auf Anfechtung kÖn-
nen nur binnen einer Frist von einem Monat ab Beschlussfassung 
gerichtlich geltend gemacht werden. 

(3) Jeder von einem Beschluss des Verbandstages betroffene Verein 
     oder Delegierte ist zur Anfechtung berechtigt. 
 

Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  

 

Antrag Nr. 24 – ErgÄnzung  � 86   

Die Stimmenzahl der Vereine fÜr Bezirkshandballtage ergibt sich aus der Anzahl 
der zum Stand: 31. Oktober des Vorjahres spielenden Mannschaften.  
FÜr den Verbandshandballtag ist bei der Versammlung der Vereinsvertreter der 
Bezirke fÜr je angefangene 50 Mannschaften - entsprechend den am 31. Okto-
ber des Vorjahres spielenden Mannschaften - ein Delegierter zu wÄhlen oder 
vom Bezirksspielausschuss zu berufen. Die gewÄhlten oder berufenen Dele-
gierten und Ersatzdelegierten sind der GeschÄftsstelle des Hessischen Handball-
Verbandes spÄtestens einen Monat vor dem Verbandshandballtag bekannt zu 
geben.  
Als spielende Mannschaften zÄhlen die Altersklassen MÄnner und Frauen, sowie 
Jugend A bis E. 
 
Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  



Antrag Nr. 25 – ErgÄnzung  � 88  
(1) Die SatzungsÄmter des Verbandes werden grundsÄtzlich ehren-

amtlich ausgeÜbt. Sie und die vom Verband Beauftragten, die 
ehrenamtlich fÜr den Verband tÄtig werden, haben einen Auf-
wendungsersatzanspruch nach � 670 BGB fÜr solche Aufwen-
dungen, die ihnen durch die TÄtigkeit fÜr den Verband entstan-
den sind; hierzu gehÖren insbesondere Fahrtkosten, Reisekos-
ten, Porto, Telefon usw. Einzelheiten regelt die Finanz- und Ge-
bÜhrenordnung. 

(2) Die Mitarbeiter erhalten einen Lichtbildausweis, der Eigentum 
des Verbandes ist und zu freiem Eintritt zu allen Veranstaltungen 
innerhalb des Verbandes berechtigt und bei Beendigung der TÄ-
tigkeit an die GeschÄftsstelle zurÜckzugeben ist. 

(3)  Zur FÜhrung von GeschÄftsstellen des Verbandes und der Bezirke 
ist  

 das PrÄsidium ermÄchtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen  
MÖglichkeiten hauptamtlich BeschÄftigte anzustellen. 

 

Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  

 

Antrag Nr. 26 – ErgÄnzung  � 96 

Die Vereine sind fÜr die Handlungen und Unterlassungen ihrer Mitglieder ver-
antwortlich und haften dem Verband gegenÜber fÜr die Zahlungsverpflichtun-
gen ihrer Mitglieder.  
Die Vereine sind zur Zahlung der vom PrÄsidium oder vom zustÄndigen Bezirks-
spielausschuss fÜr die jeweilige Ebene festgelegten BeitrÄge verpflichtet; diese 
werden auch nicht anteilig erstattet, wenn ein Verein oder eine 
Mannschaft vorzeitig aus dem Verband bzw. aus einer Spielklasse – 
gleich aus welchem Grund – ausscheidet.   
Der Bezug von Satzung und Ordnungen sowie des Anschriftenverzeichnisses 
des Hessischen Handball-Verbandes ist fÜr die Vereine bindend.  
Satzung, Ordnungen und Anschriftenverzeichnis des Hessischen Handball Ver-
bandes sind im Internet verÖffentlicht. 
 

Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  

 

Antrag Nr. 27 – ¤nderung der �� 105, 107 und 108 

� 105 
Angelegenheiten und AntrÄge, die nicht auf der Tagesordnung stehen, kÖnnen 
nur als Dringlichkeitsantrag mit einer Zweidrittelmehrheit der abgegebe-
nen gÜltigen Stimmen zur Beratung gebracht werden; Stimmenthal-
tungen und ungÜltige Stimmen werden nicht berÜcksichtigt. 
AntrÄge auf ¤nderung der Satzung kÖnnen nicht als Dringlichkeitsantrag einge-
bracht werden. AntrÄge des PrÄsidiums sind hiervon ausgenommen.  



¼ber die Zulassung eines Dringlichkeitsantrags ist sofort nach Eingang abzu-
stimmen. 
 

� 107 
Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen, wenn nicht der Antrag auf na-
mentliche oder geheime Abstimmung eingebracht wird. Der Antrag bedarf der 
UnterstÜtzung von mindestens der HÄlfte der abgegebenen gÜltigen Stim-
men; Stimmenthaltungen und ungÜltige Stimmen werden nicht be-
rÜcksichtigt. 
 

� 108 

Alle Wahlen sind schriftlich und geheim durchzufÜhren. Wird fÜr ein Amt nur 
eine Person vorgeschlagen und ist diese bereit, das Amt anzunehmen, kann die 
Wahl durch offene Abstimmung (Handzeichen) erfolgen. Steht nur ein Kandidat 
zur Wahl, dann ist er gewÄhlt, wenn er die Mehrheit der abgegebenengÜltigen 
Stimmen erhalten hat; Stimmenthaltungen und ungÜltige Stimmen 
werden nicht berÜcksichtigt. 
Stehen mehrere Kandidaten zur Wahl, dann ist derjenige gewÄhlt, der 
mindestens die HÄlfte der abgegebenen gÜltigen Stimmen erhalten 
hat; Stimmenthaltungen und ungÜltige Stimmen werden nicht be-
rÜcksichtigt. Wird diese Stimmenzahl von keinem der Kandidaten er-
reicht, dann findet zwischen den beiden Kandidaten, die im ersten 
Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt, 
bei der die einfache Mehrheit der abgegebenen gÜltigen Stimmen 
entscheidet; Stimmenthaltungen und ungÜltige Stimmen werden 
nicht berÜcksichtigt. 
Bei Stimmengleichheit ist ein weiterer Wahlgang durchzufÜhren. Ist auch dann 
Stimmengleichheit erreicht, erfolgt eine Entscheidung durch Los. 
 

Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  



TOP 10 - AntrÄge zu den Ordnungen 

Antrag Nr. 1 – ErgÄnzung � 2 Ziffer 1 

Das Mindestalter kann vom AK Spieltechnik oder vom jeweiligen Be-
zirksspielausschuss vor dem Meldetermin fÜr die folgende Hallen-
runde fÜr die TÄtigkeit im eigenen Bereich in den besonderen Durch-
fÜhrungsbestimmungen geregelt werden. 
 

Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  

 

Antrag Nr. 2 – ¤nderung � 2 Ziffer 4 

Die Arbeitskreise Schiedsrichter (Bezirk bzw. Verband) kÖnnen fÜr 

SekretÄre, Zeitnehmer und Schiedsrichterbeobachter ihres Bereichs, 

die im Rahmen von � 24 SchO auf das SR-Soll angerechnet werden, 

die Teilnahme an Schiedsrichterpflichtveranstaltungen anordnen 

 

Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  

 

Antrag Nr. 3 – Neufassung � 4 Ziffern 1 – 5 – kÜnftig: � 6 Ziffern 1 - 5 

(1) In jedem Bezirk besteht nur eine Bezirksschiedsrichtervereinigung, der 
die Schiedsrichter, neutralen Zeitnehmer/SekretÄre und die neut-
ralen Schiedsrichterbeobachter aller Vereine des Bezirkes angehÖren. 

(2) Die Bezirksschiedsrichtervereinigung ist die Interessenvertretung der 
Schiedsrichter, neutralen Zeitnehmer/SekretÄre und die neutralen 
Schiedsrichterbeobachter. 

(3) Die Bezirksschiedsrichtervereinigung wird vom Bezirksschiedsrichterwart 
geleitet. Er ist fÜr die Einhaltung der Schiedsrichterordnung verantwortlich. 
SchiedsrichterzusammenkÜnfte und Lehrveranstaltungen sollen viermal 
jÄhrlich stattfinden. Eine Zusammenkunft aller Schiedsrichter eines Bezir-
kes sollte mindestens einmal jÄhrlich stattfinden. 

(4) Jeder Schiedsrichter ist grundsÄtzlich verpflichtet, die Lehrveranstaltungen 
seiner Bezirksschiedsrichtervereinigung zu besuchen. � 2 Ziffer 4 ist zu 
beachten. 

(5) Schiedsrichter, die einer Leistungsklasse oberhalb des Bezirkes angehÖren, 
sind verpflichtet, die Lehrveranstaltungen ihrer Leistungsklasse zu besu-
chen. Vom Besuch der Lehrveranstaltungen auf Bezirksebene im glei-
chen Zeitraum sind sie freigestellt. Der Bezirksschiedsrichterwart kann in 
Absprache mit dem Verbandsschiedsrichterwart eine abweichende Rege-
lung treffen. 

 

Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  



 

Antrag Nr. 4 – Neuordnung der Paragraphen 

Der bisherige � 5 wird � 7 
Der bisherige � 6 wird � 8 
Der bisherige � 7 wird � 9; in � 9 (neu) entfÄllt der letzte Spiegel-
strich (Ansetzung von SK/ZN fÜr SWHV und DHB), da diese Aufgabe 
entfallen ist. 
Der bisherige � 8 wird � 10 
Der bisherige � 10 wird � 4 
Der bisherige � 11 wird � 5 
Der bisherige � 19 wird � 20 
Der bisherige � 20 wird � 19 
Der bisherige � 30 wird � 29 
Der bisherige � 31 wird � 30 
 

Antrag Nr. 5 – Neufassung � 12 Ziffern 1 d und 2 

1 d) durch den DHB- Schiedsrichterwart, bei Freundschaftsspielen zwi-
schen Bundesligamannschaften, bei Freundschaftsspielen zwi-
schen Bundesligamannschaften und auslÄndischen Mannschaf-
ten und bei Turnieren, an denen Überwiegend Bundesligamann-
schaften teilnehmen. Der DHB-Schiedsrichterwart kann die Auf-
gabe an die VerbÄnde delegieren. 

2 Die Spiele sind von den Vereinen so rechtzeitig bei der Spielleitenden 
Stelle (� 74 SpO) anzuzeigen, dass dem zustÄndigen Schiedsrichterwart 
eine ordnungsgemÄ¿e Schiedsrichteransetzung mÖglich ist. Einzelheiten 
sind in den „Allgemeinen DurchfÜhrungsbestimmungen fÜr 
Freundschaftsspiele und Turniere“  geregelt. 

 

Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  

 

Antrag Nr. 6 – Neufassung � 14 Ziffern 3 und 4 

3. Die Vereine sind verpflichtet, den Austritt eines Schiedsrichters, Sekre-
tÄrs, Zeitnehmers oder Schiedsrichterbeobachters aus dem Verein dem 
Bezirksschiedsrichterwart  unverzÜglich mitzuteilen. 

4. Innerhalb eines Jahres nach dem RÜcktritt oder Vereinsaustritt kann 
der Schiedsrichter ohne erneute PrÜfung wieder als Schiedsrichter zuge-
lassen werden, sofern er vorher mindestens zwei Jahre ununter-
brochen Spiele geleitet hat. 

 
Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  



 

Antrag Nr. 7 – ErgÄnzung � 15 Ziffer 4 

4. Die Streichung nach Ziffer 3 erfolgt auf Antrag des Arbeitskreises 
Schiedsrichter (Bezirk) durch den Arbeitskreis Schiedsrichter (Verband) 
im schriftlichen Verfahren. Vor der Antragstellung ist durch den antrag-
stellenden Bezirk dem Betroffenen und Verein des betroffenen 
Schiedsrichters rechtliches GehÖr zu geben. Die Stellungnahme des Ver-
eines, nimmt der Verein nicht Stellung, das Schreiben an den Verein, ist 
dem Antrag beizufÜgen. 

 

Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  

 

Antrag Nr. 8 – ErgÄnzung � 16 Ziffern 1 und 2 

1. Schiedsrichter kÖnnen vom Besuch der Lehrveranstaltungen (� 6) auf 
schriftlichen Antrag  fÜr die Dauer von bis zu einem Jahr freigestellt 
werden. 

2. Schiedsrichter kÖnnen auf schriftlichen Antrag von der ¼bernahme von 
SpielauftrÄgen (� 4) fÜr die Dauer von bis zu sechs Monaten freigestellt 
werden, wenn vor der Antragstellung eine ununterbrochene Schiedsrich-
tertÄtigkeit von mehr als zwei Jahren nachgewiesen werden kann. 

 

Dieser Antrag wird mit 82 JA-Stimmen einstimmig angenommen.  

 

Antrag Nr. 9 – Anpassung der ¼berschrift von � 23 

� 23 Schiedsrichtermeldung fÜr Jugendmannschaften auf 
Verbandsebene im HHV oder oberhalb des HHV 

 

Antrag Nr. 10 – ErgÄnzung � 24 Ziffer 1 a) 

1. Auf das Schiedsrichtersoll werden angerechnet: 
a)  SekretÄre, Zeitnehmer und Schiedsrichterbeobachter , die mindes-

tens dem Oberligakader des HHV angehÖren und vom AK Schiedsrichter 
(Verbandsebene) bestÄtigt sind; 

 

Antrag Nr. 11 – Neufassung � 29 Ziffern 1, 3 und 4 – kÜnftig: � 31 Ziffern 1, 3 

und 4 

1. Die Bezirke sind verpflichtet, die vom AK Schiedsrichter (Verband) zum 1. 
12. des Vorjahres fÜr die folgende Hallenrunde geforderte Anzahl Schieds-
richtergespanne fÜr die Leitung der Spiele auf Verbandsebene zu melden. In 
dieser Anzahl sind die Schiedsrichtergespanne enthalten, die vom Hessi-
schen Handballverband in Übergeordnete Kader  zu melden sind. 



3. Wird von einem Bezirk die Anzahl der zu meldenden Schiedsrichtergespanne 
nicht erfÜllt, so sind pro fehlenden Schiedsrichter jeweils K 500,-- zur FÖr-
derung des SR-Wesens auf Verbandsebene einzuzahlen. 

4. Die Feststellung, ob die ausreichende Anzahl an Gespannen fÜr die 
Hallenrunde gestellt worden ist, wird am 31.03. des entsprechen-
den Jahres aufgrund der dann noch tÄtigen Gespanne getroffen. 

 

Die Versammlung beschlie¿t mehrheitlich, die AntrÄge Nr. 1 bis 11 gemeinsam 
abzustimmen.  
 

Die vorstehenden AntrÄge Nr. 1 bis 11 werden en bloc abgestimmt 
und einstimmig angenommen.  
 

Antrag Nr. 12 – Schiedsrichterordnung – � 11 – Ziffer 3 - neu 

3. Der vom HHV ausgestellt gÜltige Zeitnehmerausweis berechtigt zum freien 
Eintritt zu allen Handballspielen die unter der Regie des HHV ausgetragen 
werden. Das PrÄsidium kann Ausnahmeregelungen beschlie¿en, die an der 
Kasse auszulegen sind.  

 
Nach Diskussion wird hierzu folgender AbÄnderungsantrag gestellt:  
„Alle Zeitnehmer und SekretÄre, die gemÄ¿ � 24 SchO angerechnet werden, 
erhalten freien Eintritt zu allen Spielen in der Verantwortung des HHV“.  
 
Dieser abgeÄnderte Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
  
Antrag Nr. 13 – Finanz- und GebÜhrenordnung – ¤nderung � 8 d) 

Schiedsrichter-SpielleitungsentschÄdigung 
Leitung eines Jugendspiels auf Bezirksebene              K  9,-- 
Leitung eines sonstigen Spiels auf Bezirksebene         K 11,-- 
Leitung eines Jugendspiels auf Landesligaebene         K 11,-- 
Leitung eines Spiels der Landesligen           K 16,-- 
Leitung eines Jugendspiels auf Oberligaebene           K 14,-- 
Leitung eines Spiels der Oberligen                K 21,-- 
Leitung von Turnierspielen pro Anwesenheitsstunde   K  5,-- 
Leitung von Auswahl- und Freundschaftsspielen ,  
die vom Verbandsschiedsrichterwart im Rahmen 
von � 12 Ziffer 1b SchO angesetzt werden  K 21,-- 
 

Zu diesem Antrag ergibt sich ebenfalls eine kurze Diskussion, an der sich die 
Sportfreunde Amend, Sattler, Semmelroth und Bal¿ beteiligen.  
 
Dieser Antrag wird bei 4-NEIN Stimmen mehrheitlich angenommen.  
 



Antrag Nr. 14 – Spielordnung – ¤nderung � 4 Abs. 2 
 
Zusatzbestimmung HHV: 
Spielgemeinschaften kÖnnen mit sÄmtlichen Mannschaften der weiblichen bzw. 
mÄnnlichen Jugend oder auch mit einzelnen Altersklassen zwischen Handball-
spielgemeinschaften und Handballspielgemeinschaften sowie zwischen Hand-
ballspielgemeinschaften und Vereinen gebildet werden. Wenn sich eine Jugend-
spielgemeinschaft auf jeweils eine Altersklasse beschrÄnkt, kann sie nur aus 
zwei Handballspielgemeinschaften, aus zwei Vereinen oder einer Handballspiel-
gemeinschaft und einem Verein gebildet werden. Weibliche und mÄnnliche Ju-
gendliche sind getrennt zu behandeln. In den Oberligen und den Spielen um 
die Hessenmeisterschaft sind in den Altersklassen, in denen um eine SWHV-
Meisterschaft gespielt wird, Einzeljugendspielgemeinschaften nicht zugelassen. 
Die Spielgemeinschaften erhalten verbindlich folgende AbkÜrzungen: ………… 

 
FÜr den Antragsteller erlÄutert K. Amend ausfÜhrlich Sinn und Zweck der vorge-
schlagenen Neuregelung. J. Semmelroth und G. Eckart sprechen gegen den 
Antrag.  
 
Dieser Antrag wird mit 15-NEIN Stimmen mehrheitlich angenommen.  
 
 
Antrag Nr. 15 – Finanz- und GebÜhrenordnung – ¤nderung � 9 m) 

Kosten der Anmeldung u einer Schiedsrichterausbildung                      50,00 Q 
DarÜber hinausgehende Kosten der Schiedsrichterausbildung  
kÖnnen durch den Bezirk bis zu einem Maximalbetrag von 
                                                                        150,00 Q  
erhoben werden.  
Bei Nichtteilnahme des angemeldeten Schiedsrichters verfÄllt die Anmeldege-
bÜhr. Die AnmeldegebÜhr wird bei Teilnahme des Schiedsrichters auf die tat-
sÄchlichen Kosten angerechnet.  
FÜr die Ausbildung von Zeitnehmern und SekretÄren wird ein Anmeldepau-
schale fÜr anfallende Kosten in HÖhe von                      
  10,00 Q  
erhoben und fÜr die erforderlichen Schulungen der notwendigen Ver-
lÄngerungen kann der Bezirk eine Anmeldepauschale fÜr die anfallen-
den Kosten von bis zu       5,00 K 
pro angemeldeten Teilnehmer erheben. Diese Pauschale verfallen bei 
Nichtteilnahme des angemeldeten Zeitnehmers/SekretÄrs. 
 

Dieser Antrag wird bei 4-NEIN Stimmen mehrheitlich angenommen.  

 



Antrag Nr. 16 –  Spielordnung/ErgÄnzung Zusatzbestimmungen 
HHV zu � 43 Ziffer 1 in Buchstabe b) Ziffer 1 

 

b) Zusatzbestimmung HHV zur Erstellung von Abschlusstabellen  
(1)  Nach … anzuwenden. Sind mehrere Mannschaften in einer Ab-
schlusstabelle punktgleich, werden die TabellenplÄtze der punktglei-
chen Mannschaften auch in den Zwischentabellen nach den GrundsÄt-
zen von � 43 Ziffer 1 SpO ermittelt; erst wenn auch weitere Zwi-
schentabellen nur noch gleiche PunktstÄnde ergeben, ist � 43 Ziffer 1 
SpO hinsichtlich TorverhÄltnis und Entscheidungsspielen bzw. Ent-
scheidungsrunden anzuwenden. 
 

R. Mai erlÄutert die in der Unterlage fehlende BegrÜndung zu diesem Antrag. Er 
verdeutlicht die unterschiedliche Berechnung wenn mehr als zwei Mannschaften 
punktgleich sind.  
M. Tabola regt an, den � 43 SpO generell neu zu gestalten.  
 
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  
 

Antrag Nr. 17 – Schiedsrichterordnung – ¤nderung der Ziffer 2 und ErgÄnzung 
um eine neue Ziffer 4 in � 30 (kÜnftig � 29) 
 

� 29 Abfolge der Anwendung der �� 26 bis 28 

 Ziffer 1 unverÄndert 

2.  Ein Wiederholungsfall im Sinne der �� 27 und 28 ist gegeben, 
wenn im Folgejahr einer Bestrafung das Schiedsrichtersoll erneut 
nicht erfÜllt wird; dabei spielt es keine Rolle, ob die erneute Nicht-
erfÜllung des Schiedsrichtersolls aufgrund einer Neumeldungen 
von Mannschaften oder durch Aufstieg in hÖhere Spielklassen oder 
aufgrund der Meldung von Jugendmannschaften im Rahmen von � 
21 SchO erfolgt. 

Ziffer 3 unverÄndert 
4.  Wurde das Schiedsrichtersoll in einer Hallenrunde ohne Bestrafung 
erfÜllt, beginnt die Abfolge im Falle einer NichterfÜllung in der darauf 
folgenden Hallenrunde erneut gem. � 26. 
 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  
 

PrÄsident R. Mai stellt fest, dass der beschlossene Antrag Nr. 14 (Bildung von 
Jugendspielgemeinschaften) jetzt eine EinschrÄnkung erfahren hat, da in der 
AufzÄhlung die MÖglichkeit das zwei Vereine dies tun kÖnnen nicht mehr gege-
ben sei.  



K. Amend kritisiert, dass dieser Einwand erst nach der Abstimmung gegeben 
wurde. Ebenso kritisiert H. Fuchs hierzu das Verhalten des PrÄsidiums. R. Mai 
entgegnet und begrÜndet sein Verhalten.  
Nach weiterer Diskussion wird festgelegt, dass der Bezirk Darmstadt unter TOP 
11 hierzu einen Dringlichkeitsantrag kurzfristig einreichen soll.   
 

TOP 11 – Sonstige AntrÄge 

Der Bezirk Darmstadt stellt einen Dringlichkeitsantrag zum � 4 Ziffer 2 – Zu-
satzbestimmung HHV der SpO – ¤nderung Satz 1 wie folgt:  
„Jugendspielgemeinschaften kÖnnen auf jeweils eine Altersklasse beschrÄnkt 
werden.“ 
 
ZunÄchst wird die Dringlichkeit mit qualifizierter 2/3 Mehrheit festge-
stellt.  
 
Der gestellte Dringlichkeitsantrag wird einstimmig angenommen und 
ersetzt Antrag Nr. 14 unter TOP 10.  
 

TOP 12 – Wahl eines Versammlungsleiters 

Auf Vorschlag des PrÄsidenten wird der Vertreter des DHB, K.-F. Schwark ein-
stimmig zum Versammlungsleiter gewÄhlt.  
 
 
TOP 13 –  Entlastung des PrÄsidiums und der gewÄhlten und berufe-

nen Mitarbeiter auf Verbandsebene 
 
Der Versammlungsleiter stellt den Antrag auf Entlastung des PrÄsidiums und 
der gewÄhlten und berufenen Mitarbeiter auf Verbandsebene. 
 
Die Entlastung erfolgt en bloc und einstimmig fÜr alle Mitarbeiter. 
 
 
TOP 14 – Wahlen 

Funktion VorschlÄge Wahlergebnis 

PrÄsident 
 
Rolf Mai 

im 2. Wahlgang mit 39 JA und 34 NEIN 
Stimmen mehrheitlich gewÄhlt 

VP Spieltechnik Gunter Eckart einstimmig 
VP Finanzen Georg Gerhard bei 13 NEIN Stimmen mehrheitlich ge-

wÄhlt 
VP Jugend Uwe Wieloch bei 4 NEIN-Stimmen mehrheitlich ge-

wÄhlt 
VP Recht Josef Semmelroth einstimmig 
 

An dieser Stelle stellt U. Wieloch die Kandidaten fÜr den Verbandsjungenwart 
M. Stula und VerbandsmÄdelwart K. GrÖlz vor, da beide nicht anwesend sind.  



 
Jungenwart Peter FÄcke 

Marco Stula 
 

11 Stimmen 
68 Stimmen – mehrheitlich gewÄhlt 
(EinverstÄndniserklÄrung liegt vor) 

MÄdelwartin Kerstin GrÖlz einstimmig 
(EinverstÄndniserklÄrung liegt vor) 

Schiedsrichter-
wart 

Peter Striebl einstimmig 

Vorsitzender  
Verbandsgericht 
 

Horst Aschoff bei 12 NEIN Stimmen mehrheitlich ge-
wÄhlt 

Vorsitzender 
Verbandssport-
gericht 
 

Gunter Schendel bei 7 NEIN Stimmen mehrheitlich ge-
wÄhlt 

Stellvertretender 
Vorsitzender 
Verbandssport- 
gericht 
 

Manfred HÖhl bei 3 NEIN Stimmen mehrheitlich ge-
wÄhlt 

Beisitzer im  
Verbandssport-
gericht 

Werner Lill 
Bianka Peter 
Klaus-Karl ThÖne 
Klaus Pasternak 
Wolfgang Krein 
Frank Pulver 
Gerhard ThÜrauf 
Herbert Horn 
Philipp Weidmann 

Die Wahl der 9 Beisitzer erfolgt en bloc 
und einstimmig 
 
 

 
Nach Abschluss der WahlvorgÄnge verabschieden R. Mai und U. Wieloch die 
ausscheidenden Vertreter I. Ruhlandt und V. Schuster und Überreichen PrÄ-
sente.  
Dem ebenfalls ausscheidenden Klassenleiter E. GrÖger Überreicht der PrÄsident 
ebenfalls ein PrÄsent.  
 
 
TOP 15 – Wahl der Bezirke, die die KassenprÜfer stellen 

FÜr die KassenprÜfung der Haushaltsjahre 2010 bis 2012 werden folgende Be-
zirke  vorgeschlagen:  
 
2010 Fulda Odenwald/Spessart Frankfurt 
2011 Gie¿en Kassel/Waldeck Darmstadt 
2012 Melsungen/Hersfeld Wiesbaden Offenbach/Hanau 
 

Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen.  



 

TOP 16 –  Festlegung des Bezirkes, in dem der nÄchste Ordentliche  
VHT 2013 stattfindet 

 

Vorschlag des PrÄsidiums: Bezirk Gie¿en 
 
Weitere VorschlÄge erfolgen nicht.  
 
Der Vorschlag des PrÄsidiums wird einstimmig angenommen.  

 
 
TOP 17 – Verschiedenes 
 
W. Gronemann:  
Er richtet an U. Wieloch die Bitte, den Meldetermin fÜr die Qualifikationsrunde 
2011 nach hinten zu verschieben. U. Wieloch begrÜndet die bisherige Festle-
gung, wird jedoch prÜfen, ob hier eine Verschiebung mÖglich ist.  
 
 
Mit dem Dank an die Ausrichter und die Versammlung sowie einem Aufruf an 
alle gewÄhlten und berufenen Mitarbeiter des Verbandes auf zukunftsorientierte  
Zusammenarbeit schlie¿t R. Mai den Verbandshandballtag 2010 um 14.20 Uhr 
 
 
 
 
 
 
Rolf Mai      GÜnter DÖrr 
PrÄsident      GeschÄftsfÜhrer 
 
 
 

Das Protokoll gilt als genehmigt, wenn nicht bis zum 20. Juni 2010 
EinsprÜche erhoben werden.  
 

 


